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über den Geschäftsverkehr der Bundesversammlung
sowie über die Form, die Bekanntmachung
und das Inkrafttreten ihrer Erlasse
(Geschäftsverkehrsgesetz)

Änderung vom 23. Juni 1995

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 85 Ziffer l der Bundesverfassung,
nach Einsicht in den Bericht des Büros des Nationalrates vom 1 1 . November 1994"
und in die Stellungnahme des Bundesrates vom 30. Januar 19952),

beschliesst:

I

Das Geschäftsverkehrsgesetz 3) wird wie folgt geändert:

Art. 14 Abs. 2

- Absatz l g i l t nicht für Petitionen und für Berichte, die der Bundesrat zur Kennt-
nisnahme unterbreitet.

Art. 44 bis
1 Der Bundesrat unterbreitet der Bundesversammlung die Berichte zur Kenntnis-
nahme.
2 Jeder Rat kann ausdrücklich beschliessen. von einem Bericht in zustimmendem
oder in ablehnendem Sinne Kenntnis zu nehmen.

II

Referendum und Inkrafttreten
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultat iven Referendum.
2 Es tri t t am ersten Tag des zweiten dem unbenutzten Ablauf der Referendumsfrist
folgenden Monats oder mit seiner Annahme in der Volksabstimmung in Kraft.

1 1 BB1 1995 II 651
2 > BB1 1995 II 655
" SR 171.11
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